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HPV-Impfung  

Anpassung der Impfvereinbarung an die HPV-Leitlinie gescheitert 
 
 
Sehr geehrte Frau Kollegin, sehr geehrter Herr Kollege, 
 
 
In der aktuellen Schutzimpfungsrichtlinie (SI-RL) des G-BA wird die HPV-
Impfung mit 3 Dosen innerhalb von 6 Monaten vorgegeben. Die aktuelle 
S3-Leitlinie zur Impfprävention HPV-assoziierter Neoplasien gibt vor, dass 
der Impfzyklus binnen 12 Monaten abgeschlossen sein muss. 
 
Wir haben die Krankenkassen angeschrieben und darum gebeten, unsere 
Impfvereinbarung so anzupassen, dass die HPV-Leitlinie angewendet wer-
den kann, ohne dass Sie Regresse zu befürchten haben. Aus unserer Sicht 
ist die Gabe der 3. Impfdosis nach 12 Monaten im Rahmen der Vervoll-
ständigung des Impfschutzes durch die SI-RL gedeckt. 
 
Die Krankenkassen sehen das anders und lehnen eine Vergütung der Imp-
fung außerhalb der 6-Monatsfrist ab. 
 
Wichtig: 
Um Regresse zu vermeiden, möchten wir Sie auffordern, unbedingt die  
von der SI-RL vorgegebene Frist von 6 Monaten einzuhalten. Wenn Sie in-
nerhalb der regulären Frist bereits den Impfstoff für die Versicherte geor-
dert haben und dieser noch haltbar ist, sollten sie diesen auch nach Frist-
ablauf verwenden. Die Aufklärung und Durchführung der Impfung ist aber 
privat zu liquidieren  
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Bei einer Überschreitung der 6-Monatsfrist, ohne dass der Impfstoff geor-
dert wurde, falls dieser nicht mehr haltbar ist, muss er auf einem Privatre-
zept verordnet werden.  
 
 
Ihre Patientin sollte sich die Kosten direkt von ihrer Krankenkasse erstatten 
lassen. 
 
 
Für weitere Fragen stehen Ihnen die Mitarbeiter des Service-Centers der 
KV Berlin gerne telefonisch zur Verfügung. 
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 31003-999 

 
Mit freundlichen und kollegialen Grüßen 
 

                                            
 
Dr. med. Angelika Prehn  Dr. med. Uwe Kraffel   Burkhard Bratzke 
Vorstandsvorsitzende   stellv. Vorstandsvorsitzender  Vorstandsmitglied 
 


